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Besten Dank für das uns im Jahr 2014 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten 

sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Steuerliche Gesetze und -initiativen der Bundesregierung

1.  Regeln für Selbstanzeigen werden  
ab 1.1.2015 verschärft

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll Steuerhinterziehung 
ab 1.1.2015 noch konsequenter bekämpft werden. Dafür ist 
eine Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige vorge-
sehen. Mit dem Gesetzentwurf sollen u. a. folgende steuerli-
che Regelungen neu definiert werden:

 » Verjährung: Der Gesetzentwurf verlängert die Verjäh-
rungsfrist in allen Fällen der Steuerhinterziehung auf 
10 Jahre. Das heißt, dass Steuerhinterzieher künftig für 
die vergangenen 10 Jahre „reinen Tisch“ machen und die 
hinterzogenen Steuern für diese Jahre nachzahlen müs-
sen, um eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden. Der 
Kabinettsentwurf sieht – entgegen den ursprünglichen 
Plänen – aber keine Verlängerung der strafrechtlichen 
Verfolgungsverjährung bei „einfacher“ Steuerhinterzie-
hung mehr vor. Die Rede ist weiterhin von 5 Jahren. Hier 
stand zunächst, dass die Verjährung verlängert werden 
solle; es bleibt der Gesetzesbeschluss abzuwarten. 

 » Erweiterung der Sperrgründe: Durch das Ersetzen des 
bisherigen Begriffs des „Täters“ durch den Begriff des „an 
der Tat Beteiligten“ erstreckt sich zukünftig die Sperrwir-
kung auch auf Anstifter und Gehilfen. Wenn z. B. einem 
Täter einer Steuerhinterziehung die Prüfungsanordnung 
für eine steuerliche Außenprüfung bekannt gegeben wor-
den ist, kann ab da der Anstifter zu der Steuerhinterzie-
hung nicht mehr eine Selbstanzeige mit strafbefreiender 
Wirkung abgeben. 

 » Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Nachschau: Vorgesehen 
ist, dass eine strafbefreiende Selbstanzeige in der Zeit 
nicht möglich ist, in der ein Amtsträger der Finanzbehör-
de zur Umsatzsteuer-Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau 
oder einer Nachschau nach anderen steuerrechtlichen 
Vorschriften erschienen ist.

 » Absenkung der Betragsgrenze auf 25.000 €: Die Grenze, 
bis zu der Steuerhinterziehung ohne Zuschlag bei ei-
ner Selbstanzeige straffrei bleibt, sinkt nach derzeitigen 
Plänen von 50.000 € auf 25.000 € pro Steuer und Ver-
anlagungszeitraum. 

 » Zahlung eines Zuschlage: Von einer Strafverfolgung wird 
dann abgesehen, wenn die Betroffenen innerhalb einer 
ihnen bestimmten angemessenen Frist die hinterzoge-
nen Steuern bezahlen. Gleichzeitig müssen die Hinterzie-
hungszinsen entrichtet und ein Geldbetrag in Höhe von 
10 % der hinterzogenen Steuer bezahlt werden, wenn der 
Hinterziehungsbetrag 100.000 € nicht übersteigt. Ab ei-

nem Betrag von 100.000 € werden 15 % und ab 1 Mio. € 
20 % fällig. Bisher galt ein Zuschlag von 5 % ab einen 
Hinterziehungsbetrag von 50.000 €. 

Bitte beachten Sie! Die Wiederaufnahme der Strafverfolgung 
ist jedoch dann zulässig, wenn die Finanzbehörde erkennt, 
dass die Angaben im Rahmen einer Selbstanzeige unvollstän-
dig oder unrichtig waren.

Die Bundesregierung macht Ernst bei der Verfolgung von 
Steuerhinterziehung. Hier besteht erheblicher Handlungsbe-
darf. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich schnellstens be-
raten lassen, um nicht unter die geplanten schärferen Regeln 
zu fallen.

2.  Entwurf eines Jahressteuer- 
gesetzes 2015

Mit dem „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ sollen insbesondere die betroffenen Regelungen 
der Abgabenordnung rechtzeitig an die Verordnung zur Fest-
legung des Zollkodex der Union angepasst werden. Daneben 
dient das auch als Jahressteuergesetz 2015 bezeichnete Ge-
setz der Anpassung des Steuerrechts an Recht und Rechtspre-
chung der EU und der Umsetzung von Rechtsanpassungen in 
verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts. Weitere 
Maßnahmen greifen zudem Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes auf. Aus dem Gesetzentwurf sind insbesondere 
folgende Regelungen hervorzuheben:

 » Erweiterung der Mitteilungspflichten der Finanzbehörden 
zur Bekämpfung der Geldwäsche.

 » Arbeitgeber sollen ihre Arbeitnehmer, die z. B. pflegebe-
dürftige Angehörige betreuen, mit steuerfreien Service-
leistungen bis zu 600 € im Jahr unterstützen können. Die 
Steuerfreiheit soll dabei auch Dienstleistungen, die von 
Fremdfirmen angeboten und durch den Arbeitgeber be-
auftragt werden, umfassen. 

 » Nach Gesetzeslage bis 31.12.2014 sind Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbil-
dung und für ein Erststudium, wenn diese nicht im Rah-
men eines Dienstverhältnisses stattfinden, bis zu 6.000 € 
im Kalenderjahr als Sonderausgaben abziehbar. Die Auf-
wendungen für eine zweite Ausbildung (auch Studium als 
Zweitausbildung) sind dagegen grundsätzlich als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar, wenn ein 
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Veranlassungszusammenhang zur späteren Einkünfteer-
zielung besteht. Ab 2015 muss eine Berufsausbildung zum 
einen für eine gewisse Dauer – mindestens 18 Monate – 
angelegt sein. Weiterhin muss sie abgeschlossen sein, da-
mit sie als erstmalige Berufsausbildung anerkannt werden 
kann. Ein Abschluss kann dabei durch Abschlussprüfung 
oder mittels planmäßiger Beendigung erfolgen. 

 » Der Gesetzentwurf sieht vor, das Abzugsvolumen für Bei-
träge zugunsten einer Basisversorgung im Alter (gesetz-
liche Rentenversicherung, Knappschaft, berufsständische 
Versorgung, landwirtschaftliche Alterskasse, private Ba-
sisrente) von 20.000 € auf 24.000 € anzuheben. 

 » Zuwendungen des Arbeitgebers zu Betriebsveranstaltun-
gen sollen ab 2015 steuerfrei bleiben, wenn die Aufwen-
dungen je teilnehmenden Arbeitnehmer und Veranstal-
tung 150 € (bis 31.12.2014 = 110 €) nicht übersteigen. 
Das gilt für bis zu 2 Betriebsveranstaltungen jährlich. Die 
Zuwendungen sind mit den anteilig auf den Arbeitnehmer 
und dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen 
des Arbeitgebers anzusetzen.

 » Da sich die Gewinnermittlung nach § 13 a EStG bisher 
als Vereinfachungsregelung bewährt hat und für typi-
sche landwirtschaftliche Betriebe zu einer angemessenen 
Gewinnerfassungsquote führt, soll mit der angestrebten 
Änderung weiterhin an einer grundsätzlich insgesamt 
pauschalen Gewinnermittlung nach Durchschnittssät-
zen für kleinere land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
festgehalten werden. Die Regelung soll jedoch zielgenauer 
ausgestaltet und weiter vereinfacht werden.

 » Der Anrechnungshöchstbetrag für ausländische Steuern 
soll künftig in der Weise ermittelt werden, dass sie höchs-
tens mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen 
Einkommensteuer auf die ausländischen Einkünfte an-
gerechnet werden. Durch die neue Berechnungsmethode 
wird ein Systemwechsel bei der Berechnung des Anrech-
nungshöchstbetrages für ausländische Steuern vollzogen. 
Dadurch, dass auf ausländische Einkünfte der Steuersatz 
angewandt wird, dem sie im Rahmen des zu versteuern-
den Einkommens tatsächlich unterliegen, kommt es künf-
tig zu keiner Benachteiligung dieser ausländischen Ein-
künfte gegenüber inländischen Einkünften.

 » Um eine kurzfristige Erweiterung der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers bei unvermittelt auftre-
tenden Betrugsfällen von erheblichem Gewicht einführen 
zu können und dadurch Steuerausfälle zu verhindern, 
soll für das Bundesfinanzministerium eine Ermächtigung 
vorgesehen werden, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zur Vermeidung von erheblichen 
Steuerhinterziehungen den Umfang der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers (zunächst) zeitlich be-
schränkt zu erweitern.

Anmerkung: Inwiefern noch Änderungen an dem Gesetzent-
wurf vorgenommen werden, kann zzt. nicht prognostiziert 
werden. Es gilt also den Gesetzesbeschluss zu verfolgen. Die 
genannten Regelungen sollen grundsätzlich zum 1.1.2015 in 
Kraft treten.

3. Änderung an Steuergesetzen durch das 
sog. „Kroatiengesetz“

Der Bundesrat hat am 11.7.2014 dem Gesetz zur Anpassung 
des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU 

und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften zuge-
stimmt. Danach sind u. a. folgende Regelungen in Kraft ge-
treten.

Umsatzsteuer auf elektronische Dienstleistungen neu ge-
regelt: Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf 
elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen an private 
Kunden innerhalb der Europäischen Union werden bisher in 
dem Staat mit Umsatzsteuer belegt, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, das die Dienstleistung erbringt. Dies gilt z. B. auch 
für die großen Anbieter von Musik, e-Books, Apps und Filmen 
zum Download im Internet. Ab dem nächsten Jahr sind die-
se Umsätze in Deutschland zu versteuern, wenn der Kunde in 
Deutschland wohnt. 

Siehe hierzu auch den getrennten Beitrag – „Mini-One-Stop-
Shop“ – Neuregelung der Umsatzsteuer auf elektronische 
Dienstleistungen ab 1.1.2015 – in dieser Ausgabe.

Erneute Änderung bei der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers bei Bauleistungen: Nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs vom 22.8.2013 sind die Rege-
lungen zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
bei Bauleistungen und bei Gebäudereinigungsleistungen 
einschränkend dahingehend auszulegen, dass es für die Ent-
stehung der Steuerschuld darauf ankommt, ob der Leistungs-
empfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder sonstige 
Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits 
zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. 

Auf den Anteil der vom Leistungsempfänger ausgeführten 
bauwerksbezogenen Werklieferungen oder sonstigen Leis-
tungen an den insgesamt von ihm erbrachten steuerbaren 
Umsätzen kommt es nicht an. Dieser Ansicht hatte sich die 
Finanzverwaltung zunächst angeschlossen. 

Mit dem sog. Kroatiengesetz wurde mit Wirkung ab 1.10.2014 
auf das nachhaltige Erbringen von Bauleistungen abgestellt. 
Als Nachweis stellt das Finanzamt dem Leistungsempfänger 
eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige Be-
scheinigung aus. 

Siehe hierzu auch den getrennten Beitrag – Änderung bei der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers – in dieser 
Ausgabe.

Verkauf von Lebensversicherungen steuerpflichtig: Nach 
dem Verkauf der Lebensversicherung ist die Auszahlung bei 
Eintritt des Versicherungsfalls nicht mehr steuerfrei. Keine 
Steuerpflicht entsteht jedoch bei Übertragungen im Zusam-
menhang mit Scheidungen oder Nachlässen.
 
Weitere Änderungen: Zu den zahlreichen Änderungen im 
Steuerrecht gehört eine Klarstellung, dass bei der Veräußerung 
von Dividendenansprüchen vor dem Dividendenstichtag keine 
Steuerfreiheit besteht. 

Änderungen erfolgten auch im Bereich von Fremdwährungs-
geschäften; Steuergestaltungsmodelle mithilfe eines Wegzugs 
ins Ausland werden unterbunden. Eine weitere Änderung be-
trifft Unterhaltszahlungen. Künftig müssen die steuerlichen 
Identifikationsnummern der unterhaltenen Personen ange-
geben werden, damit deren Identität zweifelsfrei festgestellt 
werden kann. 
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Für alle Steuerpflichtigen

4. 1-%-Regelung – Fahrtenbuchmethode

Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich 
oder verbilligt einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, 
führt das zu einem als Lohnzufluss zu erfassenden steuerbaren 
Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers. 

Die Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber 
an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt damit 
unabhängig von den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen 
zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers. 

Denn der Vorteil aus der Nutzungsüberlassung umfasst das 
Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst sowie die Übernah-
me der damit verbundenen Kosten.

Der als Lohnzufluss zu erfassende geldwerte Vorteil aus der 
unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung eines Kfz zu 
privaten Zwecken ist grundsätzlich nach der 1-%-Methode 
zu bewerten. Der tatsächliche Umfang der Privatnutzung wird 
nur berücksichtigt, wenn der Steuerpflichtige diesen durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachweist. Ist dies der Fall, 
ist der für die Überlassung eines dienstlichen Kfz zur privaten 
Nutzung anzusetzende geldwerte Vorteil entsprechend dem 
Anteil der Privatnutzung an den insgesamt für das Kfz ange-
fallenen Aufwendungen zu berechnen. 

Werden dem Arbeitnehmer mehr als ein Fahrzeug zur priva-
ten Nutzung überlassen und fehlt es an ordnungsgemäßen 
Fahrtenbüchern, so ist der in der Überlassung zur privaten 
Nutzung liegende geldwerte Vorteil nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs vom 13.6.2013 für jedes Fahrzeug nach der 
1-%-Regelung zu berechnen.

Wechsel von der 1-%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode: 
Die Fahrtenbuchmethode ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs vom 20.3.2014 aber nur dann zugrunde zu 
legen, wenn der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den ge-
samten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug 
nutzt; ein unterjähriger Wechsel von der 1-%-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug ist demnach 
nicht zulässig.

5. Werbungskostenabzug für  
Selbstanzeigen?

Die Selbstanzeigen bei den Finanzämtern nahmen in den letz-
ten Jahren erheblich zu. Die Kosten für die Nachdeklaration 
von nicht angegebenen Kapitalerträgen für die Vergangenheit 
sind nicht unwesentlich. Hier stellt sich die Frage, inwieweit 
diese Kosten steuerlich geltend gemacht werden können. 

Dazu hat das Finanzgericht Köln (FG) im Jahr 2013 entschie-
den, dass Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträ-
gen, die dem Steuerpflichtigen vor dem 1.1.2009 zugeflossen 
sind, weiterhin unbeschränkt als (nachträgliche) Werbungs-
kosten abgezogen werden können. Das im Jahr 2009 mit der 
Abgeltungssteuer bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
eingeführte Abzugsverbot für Werbungskosten findet hier 
nach Auffassung des FG keine Anwendung.

Im entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger Kapitalein-
künfte für das Jahr 2010 in Höhe von 11.000 € erklärt. Daneben 
machte er Steuerberatungskosten in Höhe von 12.000 € als 
Werbungskosten geltend, die im Rahmen einer Selbstanzeige 
von Kapitalerträgen der Jahre 2002 bis 2008 entstanden sind. 
Das Finanzamt gewährte lediglich den Sparer-Pauschbetrag. 

Das FG gab jedoch dem Steuerpflichtigen recht. Nach seiner 
Auffassung sind die neuen Vorschriften der Abgeltungssteuer 
erstmals auf nach dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträ-
ge anzuwenden. Neben den tatsächlichen Werbungskosten in 
Bezug auf die Einkünfte vor 2009 gewährte das FG für die 
Kapitalerträge aus 2010 zusätzlich den Sparer-Pauschbetrag. 
Denn hier kämen im Grunde zwei Besteuerungssysteme neben-
einander zur Anwendung. Für den nach Abzug des Pauschbe-
trags und der (nachträglichen) Werbungskosten entstehenden 
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen greife auch 
die Verlustabzugsbeschränkung nicht ein. Auch diese komme 
nur für Kapitalerträge zur Anwendung, die nach 2008 zuge-
flossen seien.

Anmerkung: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 
Aktenzeichen VIII R 34/13 anhängig. Betroffene Steuerpflich-
tige sollten entsprechende Kosten bei ihrer Einkommensteu-
ererklärung angeben und bei Ablehnung durch das Finanzamt 
nunmehr mit Hinweis auf das beim BFH anhängige Verfahren 
Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen.

6. Steuerlicher Abzug von Ehescheidungs-
kosten doch noch möglich?

Mit einer Änderung des Einkommensteuergesetzes wurde der 
steuerliche Abzug von Zivilprozesskosten – und dazu gehö-
ren auch Ehescheidungskosten – gestrichen. Dies führt in der 
Praxis dazu, dass die Finanzämter den bis einschließlich 2012 
unbestrittenen Abzug von Ehescheidungskosten ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2013 nicht mehr gewähren. 

In seiner Pressemitteilung vom 5.6.2014 teilt der Bundesver-
band der Lohnsteuerhilfevereine e. V. mit, dass nunmehr die 
ersten 2 Musterprozesse gegen die Streichung der steuerli-
chen Abzugsfähigkeit von Ehescheidungskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen eingeleitet und beim Finanzgericht 
München anhängig sind.

Anmerkung: Steuerzahler, die ab 2013 Ehescheidungskosten 
zu tragen hatten, sollten diese auf jeden Fall als außergewöhn-
liche Belastungen in ihrer Einkommensteuererklärung ange-
ben. Wenn die Finanzämter diese Kosten streichen, können sie 
mit Verweis auf die beim Finanzgericht München anhängigen 
Verfahren Einspruch einlegen und gleichzeitig das Ruhen des 
Verfahrens aus Zweckmäßigkeitsgründen beantragen.

7. Darlehensvertrag zwischen nahen  
Angehörigen

Verträge unter Angehörigen werden von der Finanzverwaltung 
regelmäßig kritisch beurteilt und können steuerlich nur dann 
geltend gemacht werden, wenn sie zum einen bürgerlich-



 S. 5Steuerliche Informationen zum Jahreswechsel 2014/2015

rechtlich wirksam geschlossen sind und darüber hinaus sowohl 
die Gestaltung als auch die Durchführung des Vereinbarten 
dem zwischen Fremden Üblichen entspricht. Dieser Fremdver-
gleich dient bei Rechtsverhältnissen unter Angehörigen der 
Feststellung, ob der zu beurteilende Sachverhalt dem privaten 
Bereich oder dem Bereich der steuerlich zu berücksichtigen-
den Einkunftserzielung zuzuordnen ist. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zugunsten der Steuerpflichti-
gen mit Urteil vom 22.10.2013 klargestellt, dass bei der Prü-
fung der Fremdüblichkeit von zwischen nahen Angehörigen 
vereinbarten und durchgeführten Vertragsbedingungen groß-
zügigere Maßstäbe anzulegen sind, wenn der Vertragsschluss 
(hier ein Darlehen) unmittelbar durch die Erzielung von Ein-
künften veranlasst ist.

Im entschiedenen Fall erwarb ein Bäcker von seinem Vater 
umfangreiches Betriebsinventar. In Höhe des Kaufpreises ge-
währte der Vater dem Sohn ein verzinsliches Darlehen; diese 
Forderung trat der Vater sogleich an seine Enkel, die seinerzeit 
minderjährigen Kinder des Sohnes, ab. Der Darlehensvertrag 
sah vor, dass die jährlichen Zinsen dem Darlehenskapital zu-
geschrieben werden sollten. Beide Seiten sollten den Vertrag 
ganz oder teilweise mit einer Frist von 6 Monaten kündigen 
können. Das Finanzamt erkannte die Zinsaufwendungen nicht 
als Betriebsausgaben an. 

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Da der Bäcker ohne das An-
gehörigendarlehen den Mittelbedarf für seine betriebliche 
Investition bei einem Kreditinstitut hätte decken müssen, hät-
ten bei der Durchführung des Fremdvergleichs großzügigere 
Maßstäbe angelegt werden müssen als in Fällen, in denen z. B. 
Eigenmittel dem Betrieb entnommen und als Angehörigendar-
lehen zurückgewährt werden. 

Zu diesem Urteil äußert sich die Finanzverwaltung in einem 
Schreiben wie folgt: „Vergleichsmaßstab sind grundsätzlich 
die Vertragsgestaltungen, die zwischen Darlehensnehmern 
und Kreditinstituten üblich sind. Sofern Darlehensverträge 
zwischen Angehörigen neben dem Interesse des Schuldners an 
der Erlangung zusätzlicher Mittel außerhalb einer Bankfinan-
zierung auch dem Interesse des Gläubigers an einer gut ver-
zinslichen Geldanlage dienen, sind ergänzend auch Vereinba-
rungen aus dem Bereich der Geldanlage zu berücksichtigen.“ 
Die Änderung ist in allen offenen Fällen anzuwenden.

Anmerkung: Auch wenn dieses Urteil steuerzahlerfreundlich 
ausgefallen ist, sollten Verträge zwischen Angehörigen nach 
strengen Kriterien abgeschlossen und auch so durchgeführt 
werden, um eben solchen Streitigkeiten aus dem Wege zu ge-
hen. Lassen Sie sich in solchen Fällen immer beraten!

8. Abzug nachträglicher Schuldzinsen  
bei den Einkünften aus Vermietung  
und Verpachtung

Mit Urteil vom 8.4.2014 hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass auf ein (umgeschuldetes) Anschaffungsdarle-
hen gezahlte nachträgliche Schuldzinsen auch im Fall einer 
nicht steuerbaren Veräußerung der vormals vermieteten Im-
mobilie als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind.

Im entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger an einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt, die im Jahr 1996 
ein Mehrfamilienhaus errichtete, welches nach Fertigstellung 
der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung diente. Die GbR veräußerte das Mehrfamilienhaus im 
Jahr 2007 – also nach Ablauf der 10jährigen Spekulationsfrist. 
Der Erlös aus der (nicht steuerbaren) Veräußerung der Immo-
bilie reichte nicht aus, um die im Zuge der Herstellung des Ob-
jekts aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten vollständig 
auszugleichen. Das verbliebene Darlehen wurde daher antei-
lig durch den Steuerpflichtigen getilgt. Hierfür musste er ein 
neues (Umschuldungs-)Darlehen aufnehmen; die auf dieses 
Darlehen gezahlten Schuldzinsen machte er im Rahmen sei-
ner Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre 2009 und 
2010 als (nachträgliche) Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die geltend gemachten Schuldzinsen nicht.

In seiner Entscheidung erweitert der BFH nunmehr die Mög-
lichkeit des Schuldzinsenabzugs. Ein solcher ist grundsätzlich 
auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der Immobi-
lie möglich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch den 
Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. 

Anmerkung: Voraussetzung ist dafür aber u. a., dass der Steu-
erpflichtige den aus der Veräußerung der bislang vermieteten 
Immobilie erzielten Erlös – soweit nicht Tilgungshindernisse 
entgegenstehen – stets und in vollem Umfang zur Ablösung 
des Anschaffungsdarlehens verwendet. Auch auf Refinanzie-
rungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen 
erkennt der BFH grundsätzlich an, soweit die Valuta des Um-
schuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden Restdarle-
hensbetrag hinausgeht und sich im Rahmen einer marktübli-
chen Finanzierung – wozu regelmäßig auch eine vertraglich 
fixierte Tilgungsvereinbarung gehört – bewegt. 
Bitte beachten Sie: Eine Stellungnahme der Finanzverwal-
tung zu der Entscheidung steht hier noch aus.

9. Einkünfteerzielungsabsicht nach  
Entmietung und Leerstand

Nach Auffassung des Niedersächsischen Finanzgerichts ist 
eine Einkünfteerzielungsabsicht nicht gegeben – und damit 
ein Ansatz von Werbungskosten aus Vermietung und Verpach-
tung nicht möglich –, wenn nach Entmietung eines Mehrfa-
milienhauses die bisher vorhandenen Wohnungen zu neuen, 
größeren Wohnungen zusammengelegt werden sollen und das 
Haus vor der Durchführung der Sanierung jahrelang leer steht.

Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemü-
hungen, dass für das Objekt, so wie es baulich gestaltet 
ist, kein Markt besteht und die Immobilie deshalb nicht 
vermietbar ist, so muss der Steuerpflichtige zielgerichtet 
darauf hinwirken, unter Umständen auch durch bauliche 
Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand des Objekts zu 
erreichen. Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand auch 
künftig hin, spricht dieses Verhalten gegen den endgültigen 
Entschluss zu vermieten oder – sollte er bei seinen bisherigen 
vergeblichen Vermietungsbemühungen mit Einkünfteerzie-
lungsabsicht gehandelt haben – für deren Aufgabe.

10. Steuerliche Behandlung von  
Handwerkerleistungen nach Einzug  
in Neu-/Umbau

Handwerkerleistungen, die der Steuerpflichtige nach Fertig-
stellung und Einzug in seinen Haushalt durchführen lässt, um 
weitere Wohn- bzw. Nutzflächen zu schaffen, können steuer-
lich ebenso wie Reparaturmaßnahmen begünstigt sein. 
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Grundsätzlich werden Ausgaben für Lohn-, Maschinen- und 
Fahrtkosten von jährlich maximal 6.000 € einschließlich Um-
satzsteuer steuerlich anerkannt. 20 % dieser Kosten werden 
unmittelbar von der Einkommensteuer abgezogen. Die steuer-
liche Auswirkung ist folglich für alle Steuerpflichtigen unab-
hängig vom persönlichen Steuersatz gleich.

Sind Türen, Fenster, Treppen einschließlich Geländer einge-
baut, Innenputz und Estrich eingebracht und die Anschlüsse 
für Strom und Wasser, die Küchenanschlüsse, die Heizung und 
die sanitären Einrichtungen vorhanden, gilt das Haus als fer-
tiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Handwerkerlöhne für 
durchgeführte Herstellungsmaßnahmen bis zum Höchstbetrag 
begünstigt, sobald der Steuerpflichtige einzieht.

Dazu zählen z. B. Arbeitslöhne für die Verlegung von restlichen 
Teppichböden, noch notwendige Tapezierarbeiten, für den Au-
ßenanstrich, die Pflasterung der Wege auf dem Grundstück, 
die Anlage eines neuen Gartens, die Umzäunung des Grund-
stücks, den Dachausbaus, die Errichtung eines Carports, einer 
Garage, eines Wintergartens, einer Solaranlage, eines Kachel- 
bzw. Kaminofens. 

Anmerkung: Der Tag des Einzugs kann z. B. durch die Um-
zugs-, Telefon-, Gas- oder Stromrechnung nachgewiesen 
werden. Auch die Meldebestätigung der (zeitnahen) Ab- und 
Anmeldung bei der Behörde ist als Nachweis verwendbar. 

11. Barzahlung bei „Haushaltsscheck-
verfahren“ möglich

Das Einkommensteuergesetz regelt den Nachweis der jeweili-
gen haushaltsnahen Dienstleistung oder der Handwerkerleis-
tung sowie der jeweiligen Bezahlung. In solchen Fällen ist eine 
Barzahlung nicht zulässig. 

Im Gegensatz dazu dient bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen, für die das „Haushaltsscheckverfahren“ An-
wendung findet, die dem Arbeitgeber von der Einzugsstelle 
(Minijob-Zentrale) zum Jahresende erteilte Bescheinigung als 
Nachweis. Diese enthält den Zeitraum, für den Beiträge zur 
Rentenversicherung gezahlt wurden, die Höhe des Arbeitsent-
gelts sowie die vom Arbeitgeber getragenen Gesamtsozialversi-
cherungsbeiträge und Umlagen. Zusätzlich wird in der Beschei-
nigung die Höhe der einbehaltenen Pauschsteuer beziffert. 

In diesen Fällen ist daher auch ausnahmsweise die Barzahlung 
des Arbeitslohns an die beschäftigte Person zulässig und führt 
nicht zur Versagung der Steuerermäßigung.

12. Steuern sparen mit dem „Haushalts-
scheckverfahren“

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die haushaltsnahe 
Dienstleistungen von Minijobbern verrichten lassen, auf beson-
dere Art und Weise. Das Finanzamt erkennt 20 % der gesamten 
Aufwendungen, maximal jedoch 510 € im Jahr, als Minderungs-
betrag bei der Steuerschuld an. 

Anders als bei Werbungskosten oder Sonderausgaben, deren 
Anerkennung lediglich das steuerpflichtige Einkommen vermin-
dert, erhöht der Absetzungsbetrag für Minijobs in Privathaus-
halten die Einkommensteuererstattung unmittelbar. Die von 
den Privathaushalten an die Minijob-Zentrale abzuführenden 
Abgaben betragen maximal 14,44 %. Durch die Absetzbarkeit 

von 20 % der Arbeitgeberaufwendungen für den Minijobber 
kann sich bei der Steuererklärung hier ein echtes Plus ergeben. 

Beispiel: Zum 1.2.2015 stellt ein Ehepaar eine Haushaltshilfe, 
z. B. eine Putzfrau ein. Die Haushaltshilfe ist im Beispielsfall 
gesetzlich krankenversichert und unterliegt im Minijob nicht 
der Rentenversicherungspflicht. Das Ehepaar zahlt der Haus-
haltshilfe eine Vergütung von 150 € im Monat. Es verfügt über 
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Die Steuerschuld des 
Ehepaares für das Jahr 2015 beträgt 8.500 €.

• An die Minijob-Zentrale zu zahlen: 11 Monate x 150 € = 
1.650 € x 14,44 % = 238,26 €

• Absetzungsbetrag: 1.650 € (Bruttolohn) + 238,26 € (Ab-
gaben) = 1.888,26 € x 20 % = 377,65 € 

Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags vermindert 
sich die Einkommensteuerschuld nachträglich um 377,65 € auf 
8.122,35 €. Die Steuerersparnis übersteigt den Betrag, den das 
Ehepaar für die Haushaltshilfe an die Minijob-Zentrale abzu-
führen hat, um 139,39 € (377,65 € abzüglich 238,26 €).

Bitte beachten Sie: Ab dem 1.1.2015 gilt auch für Beschäftig-
te im Haushalt der sog. Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde. 
Siehe hierzu auch den Beitrag: „Einführung des Mindestlohns 
ab 1.1.2015 – Handlungsbedarf insbesondere bei Minijobs“ in 
dieser Ausgabe.

13. Wichtige Hinweise für Betreiber  
von Photovoltaikanlagen

 » Neu: Lieferung und Montage der Photovoltaikanlagen 
als Bauleistung: In vielen Fällen erfordert die Montage 
einer Photovoltaikanlage umfangreiche Arbeiten an einem 
Gebäude, so z. B. bei dachintegrierten Anlagen, Auf-Dach-
Anlagen oder Fassadenmontagen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat mit Schreiben vom 9.12.2013 klargestellt, 
dass in solchen Fällen die Installation der Photovoltaikan-
lage als eine „Bauleistung“ anzusehen ist. Grundsätzlich 
ist der Leistungsempfänger dann auch verpflichtet, die 
Bauabzugssteuer i. H. von 15 % von der Gegenleistung 
einzubehalten und ans FA abzuführen, falls die Baufirma 
ihm keine Freistellungsbescheinigung vorlegt.

 » Zuordnung zum Unternehmensvermögen: Der Betreiber 
einer Photovoltaikanlage hat hinsichtlich der Zuordnung 
der Anlage zum Unternehmensvermögen ein Wahlrecht. 
Bei mindestens 10%iger unternehmerischer Nutzung kann 
er die Anlage ganz seinem Unternehmen zuordnen, wo-
durch ein voller Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs-
kosten möglich ist. Die Zuordnungsentscheidung erfolgt 
durch den Abzug der Vorsteuer im Voranmeldungszeitraum 
des Leistungsbezugs, spätestens aber mit dem Vorsteuer-
abzug in der USt-Jahreserklärung für das Kalenderjahr des 
Bezugs der Photovoltaikanlage. Die USt-Jahreserklärung 
muss also rechtzeitig – spätestens am 31. Mai des Folge-
jahres – beim Finanzamt eingereicht werden. 

 » Ermittlung des Selbstverbrauchs: Für Photovoltaikanla-
gen, die nach dem 1.4.2012 in Betrieb genommen wurden, 
gilt die sog. PV-Novelle. Sie sieht vor, dass für Anlagen 
zwischen 10 kW und 1.000 kW pro Jahr nur noch 90 % der 
gesamten erzeugten Strommenge vergütet wird, den rest-
lichen Strom soll der Anlagenbesitzer entweder selbst ver-
brauchen oder vermarkten. Sofern er die Anlage ganz dem 
Unternehmensvermögen zuordnet, hat er hinsichtlich der 
Nutzung im Privatbereich eine unentgeltliche Wertabga-
be der USt zu unterwerfen. Diese ist vorrangig mit einem 
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(fiktiven) Einkaufspreis zu bemessen bzw. in Ermangelung 
dessen mit den Selbstkosten des Betreibers. Hier gilt zu 
beachten, dass am jeweiligen Jahresende eine Zählerable-
sung für die Gesamterzeugung und wenn möglich für den 
Selbstverbrauch erfolgen sollte.

 » Gewinnerzielungsabsicht: Wie bei jedem Unternehmen 
sind die Verluste nur dann steuerlich berücksichtigungsfä-
hig, wenn aus dem Betrieb der Anlage ein Totalüberschuss 
der Einnahmen über die Betriebsausgaben zu erwarten 
ist (also keine sog. „Liebhaberei“ besteht). Ob Gewinner-
zielungsabsicht vorliegt, ist anhand der Nutzungsart, der 
individuellen Leistungsdaten der Anlage, der erhaltenen 
Fördermittel, der vorgenommenen Investitionen und der 
Finanzierung zu prüfen.

 » Stromspeicher, Direktvermarktung: Die privaten Strom-
erzeuger haben ggf. die Möglichkeit, die Anlage mit einem 
Speicher auszustatten. Der Strom aus dem Speicher kann 
bedarfsgerecht wieder entnommen, ins Netz eingespeist 
und dann an Letztverbraucher oder Händler weitergelie-
fert werden. Für diese zweite Lieferung kann der Betreiber 
ggf. eine Marktprämie für eine Direktvermarktung nach 
der EEG-Novelle in Anspruch nehmen, vorausgesetzt dass 
Speicherbetreiber und Letztverbraucher nicht identisch 
sind. Der Gesetzgeber sieht eine Befreiung von der EEG-
Umlage vor, sofern eine Zwischenspeicherung und spätere 
Wiedereinspeisung in das Netz erfolgen. 

 » Drohende Kürzung von Sozialleistungen: Beim Bezug von 
Sozialleistungen kann es zu einer Kürzung der Leistungen 
kommen, wenn der Steuerpflichtige positive Einkünfte aus 
dem Betrieb der Anlage bezieht. Bei der Berechnung der 
Höhe des Elterngeldes ist es hingegen von Vorteil, da die 
positiven gewerblichen Einkünfte die Bemessungsgrund-
lage erhöhen. 
Positive Einkünfte aus der Photovoltaikanlage können 
aber auch zu zusätzlichen Beiträgen zur gesetzlichen 
Krankenversicherung oder dem Wegfall der Familienver-
sicherung führen. 

Anmerkung: Vor jeder Anschaffung einer Photovoltaikanlage 
sollten Sie sich umfassend beraten lassen, um keine negativen 
Auswirkungen in Kauf nehmen zu müssen.

14. Verteilung der Kosten für „außerge-
wöhnliche Belastung“ auf mehrere 
Jahre

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als 
der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher 
Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und 
gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastung) 
erwachsen. Außergewöhnliche Belastungen sind grundsätz-
lich in dem Jahr steuerlich zu berücksichtigen, in dem die 
Aufwendungen geleistet worden sind. 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Saarland (FG) 
vom 6.8.2013 können aber solche Aufwendungen auf meh-
rere Jahre verteilt und damit auch steuerlich wirkungsvoller 
angesetzt werden. Hohe außergewöhnliche Belastungen wür-
den vielfach steuerlich wirkungslos bleiben, wenn ihnen keine 
entsprechenden Einkünfte gegenüberstehen.

In dem vom FG entschiedenen Fall baute ein schwerbehin-
derter Steuerpflichtiger sein Haus behindertengerecht um. 
Die Umbaukosten betrugen rund 135.000 €. Diese hätten sich 
aufgrund seines Einkommens steuerlich nicht ausgewirkt. Er 
beantragte deshalb eine abweichende Steuerfestsetzung aus 
Billigkeitsgründen und eine Verteilung der Aufwendungen auf 
10 Jahre. Das FG ließ jedoch nur eine Verteilung auf 5 Jahre zu.

Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zu-
gelassen (Az. BFH VI R 68/13). Es empfiehlt sich in ähnlich 
gelagerten Fällen beim Finanzamt eine entsprechende Billig-
keitsmaßnahme zu beantragen, gegen die zu erwartende Ab-
lehnung Einspruch einzulegen und in Hinblick auf die anhän-
gige Revision Ruhen des Verfahrens zu beantragen.

15. „Wohnrecht“ an Familienwohnung 
nicht erbschaftsteuerbefreit

Ein Familienhaus kann im Todesfall nur erbschaftsteuerbefreit 
erworben werden, wenn der länger lebende Ehegatte endgül-
tig zivilrechtlich Eigentum oder Miteigentum daran erwirbt 
und es selbst bewohnt. 

Eine letztwillige Zuwendung eines dinglichen Wohnrechts 
an dem Familienheim erfüllt dagegen nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 3.6.2014 nicht die 
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung. 

In dem entschiedenen Fall wurde – entsprechend den tes-
tamentarischen Verfügungen – das Eigentum an dem zum 
Nachlass gehörenden Grundstück an die beiden Kinder des 
Erblassers übertragen und der Ehefrau im Gegenzug ein le-
benslanges Wohnrecht an der vormals gemeinsamen Woh-
nung eingeräumt. Das Finanzamt sah somit keine Grundlage 
für eine Erbschaftssteuerbefreiung. 

Der BFH folgte der Meinung der Verwaltung und entschied, 
dass der Gesetzeswortlaut nur den Erwerb von selbst genutz-
ten Wohnräumen begünstigt. Ist der Erwerber aber aufgrund 
eines testamentarisch angeordneten Vorausvermächtnisses 
verpflichtet, das Eigentum an der Familienwohnung auf einen 
Dritten (hier die Kinder des Erblassers) zu übertragen, recht-
fertigt dies keine Steuerbefreiung.

Anmerkung: Um solchen „Fallen“ – die u. U. erheblichen Auf-
wand für die Erben bedeuten – zu entgehen, sollten betroffene 
Steuerpflichtige sich bei allen Zuwendungen/Übertragungen 
– egal ob testamentarisch, vertraglich oder ohne schriftliche 
Vereinbarung – steuerlich beraten lassen!
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16. Aufbewahrung und Archivierung von 
elektronischen Kontoauszügen

Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das 
Onlinebanking-Verfahren. Kontoauszüge werden daher zu-
nehmend in digitaler Form von den Banken an die Kunden 
übermittelt. Sofern eine elektronische Übermittlung der Kon-
toauszüge erfolgt, sind diese aufbewahrungspflichtig, da es 
sich hierbei um originär digitale Dokumente handelt. 

Der Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die an-
schließende Löschung des digitalen Dokuments verstoßen 
gegen die Aufbewahrungspflichten. Der Ausdruck stellt 
lediglich eine Kopie des elektronischen Kontoauszugs dar 
und ist beweisrechtlich einem originären Papierkontoauszug 
nicht gleichgestellt.

Die ausschließlich digitale Aufbewahrung setzt voraus, dass 
Sicherheitsverfahren eingesetzt werden und die Verfahren und 
die vorhandenen Daten den Anforderungen in Bezug auf Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen.

Die Übermittlung von Kontoumsatzdaten an den Bankkunden 
in auswertbaren Formaten (z. B. als xls- oder csv-Datei) dient 
in der Regel der maschinellen Weiterverarbeitung der Umsatz-
daten. Die digitale Aufbewahrung lediglich der xls- oder csv-
Datei ist nicht ausreichend. 

Eine Alternative zu den dargestellten Anforderungen kann die 
Vorhaltung des Kontoauszugs beim Kreditinstitut mit jeder-
zeitiger Zugriffsmöglichkeit während der Aufbewahrungsfrist 
sein. Die Beachtung einer ordnungsmäßigen Buchführung 
liegt in allen Fällen in der Verantwortung des Steuerpflich-
tigen!

Im Privatkundenbereich besteht – mit Ausnahme der Steu-
erpflichtigen, bei denen die Summe der positiven Einkünfte 
mehr als 500.000 € im Kalenderjahr beträgt – keine Aufbe-
wahrungspflicht für Kontoauszüge. 

17. Anforderungen an die Rechnungserstel-
lung - hier Leistungsbeschreibung

Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist nur, wer eine Rechnung 
i. S. des Umsatzsteuergesetzes besitzt, in der u. a. der Umfang 
und die Art der sonstigen Leistung angegeben ist. Solche Leis-
tungsbeschreibungen sind erforderlich, um die Erhebung der 
Umsatzsteuer und ihre Überprüfung durch die Finanzverwal-
tung zu sichern. Bei Betriebsprüfungen schaut das Finanzamt 
immer genauer hin. Werden Rechnungen nicht ordnungsge-
mäß ausgestellt, versagt der Fiskus den Vorsteuerabzug.

In einem vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ausgefochtenen 
Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger Rechnungen erhalten, 
die zur Beschreibung der ihm gegenüber erbrachten Dienst-
leistung ausdrücklich auf bestimmte Vertragsunterlagen 
verwiesen. Diese Vertragsunterlagen waren den Rechnungen 
allerdings nicht beigefügt. Das Finanzamt (FA) versagte den 
Abzug der Vorsteuerbeträge mit der Begründung, dass es in 
den Rechnungen an einer hinreichenden Leistungsbeschrei-

bung für die erbrachten Dienstleistungen fehlt. Daran ändert 
auch die Bezugnahme auf bestimmte Vertragsunterlagen 
nichts, weil diese Unterlagen den Rechnungen nicht beigefügt 
worden sind.

Mit Urteil vom 16.1.2014 entschied der BFH jedoch, dass zur 
Identifizierung einer abgerechneten Leistung in der Rechnung 
auf andere Geschäftsunterlagen verwiesen werden kann, ohne 
dass diese Unterlagen der Rechnung beigefügt sein müssen. 

Eine Rechnung muss Angaben tatsächlicher Art enthalten, 
welche die Identifizierung der abgerechneten Leistungen 
ermöglicht. Dazu können andere Geschäftsunterlagen he-
rangezogen werden. Voraussetzung ist dabei lediglich, dass 
die Rechnung selbst auf diese anderen Unterlagen verweist 
und diese eindeutig bezeichnet. 

Solche Vertragsunterlagen müssen zwar existent, aber den 
Rechnungen nicht beigefügt sein. Das FA muss daher ord-
nungsgemäß in Bezug genommene Vertragsunterlagen bei der 
Überprüfung der Leistungsbeschreibung berücksichtigen.

Bitte beachten Sie! Eine allgemeine Beschreibung von Leis-
tungen in einer Rechnung wie z. B. „Trockenbauarbeiten“, 
„EDV-Leistungen“, „Fliesenarbeiten“ oder „Beratungsleistung“ 
genügen allein nicht den Anforderungen an die Leistungsbe-
schreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten Rech-
nung, denn durch derartige Bezeichnungen wird eine mehr-
fache Abrechnung der damit verbundenen Leistungen nicht 
ausgeschlossen.

18. Anerkennung von Ehegatten-Arbeits-
verhältnissen bei Einräumung einer 
Pkw-Nutzung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) erkennt Lohnzahlungen an einen 
im Betrieb des Steuerpflichtigen mitarbeitenden Angehörigen 
grundsätzlich als Betriebsausgaben an. Angesichts des bei An-
gehörigen vielfach fehlenden Interessengegensatzes und der 
daraus resultierenden Gefahr des steuerlichen Missbrauchs 
zivilrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten muss jedoch si-
chergestellt sein, dass die Vertragsbeziehung und die auf 
ihr beruhenden Leistungen tatsächlich dem betrieblichen 
und nicht – z. B. als Unterhaltsleistungen – dem privaten 
Bereich zuzurechnen sind. Indiz für die Zuordnung der Ver-
tragsbeziehung zum betrieblichen Bereich ist insbesondere, 
ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach 
seiner tatsächlichen Durchführung dem entspricht, was 
zwischen Fremden üblich ist. 

Dabei ist nach Auffassung des BFH allerdings zu beachten, 
dass geringfügige Abweichungen einzelner Sachverhaltsmerk-
male vom Üblichen sowohl bezüglich des Vertragsinhalts als 
auch bezüglich der Vertragsdurchführung für sich allein nicht 
stets zur steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeitsverhält-
nisses führen müssen. Damit erkennt die BFH-Rechtsprechung 
auch die Überlassung eines Pkw im Rahmen eines Ehegatten-
Arbeitsverhältnisses grundsätzlich an, allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass die konkreten Konditionen der Kfz-
Gestellung im Einzelfall auch fremdüblich sind. 

Für Gewerbetreibende/Freiberufler
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Anmerkung: Im entschiedenen Fall hat das Finanzgericht die 
Fremdüblichkeit im Hinblick auf den vereinbarten Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses (einfache Büro- und Reinigungsarbeiten), 
die geringe Höhe der Vergütung und die im Gegensatz dazu 
stehende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines hoch-
wertigen Pkw – mit im Übrigen nachvollziehbarer Begründung 
– verneint.

19. Bei Darlehen zwischen Angehörigen 
kann der Abgeltungssteuersatz von 
25 % zum Tragen kommen

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die 
sog. Abgeltungssteuer, beträgt 25 %. Dies gilt nach den Re-
gelungen im Einkommensteuergesetz aber – unter weiteren 
Voraussetzungen – nicht, wenn Gläubiger und Schuldner ein-
ander nahestehende Personen sind.

In drei Urteilen vom 29.4.2014 stellte der Bundesfinanzhof 
(BFH) fest, dass der Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalver-
mögen in Höhe von 25 % nicht schon deshalb ausgeschlossen 
ist, weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Angehö-
rige sind.

In den entschiedenen Verfahren gewährten einander nahe 
Angehörige fest verzinsliche Darlehen zur Anschaffung von 
fremd vermieteten Immobilien durch die Darlehensnehmer 
bzw. stundete eine Steuerpflichtige ihrem Bruder den Kauf-
preis für die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen. Die Fi-
nanzämter besteuerten die Kapitalerträge mit der (höheren) 
tariflichen Einkommensteuer, weil Gläubiger und Schuldner 
der Kapitalerträge „einander nahestehende Personen“ sind. 

Der BFH kam jedoch zu dem Entschluss, dass ein solches Nä-
heverhältnis nur dann vorliegt, wenn auf eine der Vertrags-
parteien ein beherrschender oder außerhalb der Geschäfts-
beziehung liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein 
eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Ein-
künfte des anderen besteht. Danach ist ein lediglich aus der 
Familienangehörigkeit abgeleitetes persönliches Interesse 
nicht ausreichend, um ein Näheverhältnis zu begründen. 

Hält der Darlehensvertrag einem Fremdvergleich stand, kann 
nicht bereits aufgrund des Fehlens einer Besicherung oder ei-
ner Regelung über eine Vorfälligkeitsentschädigung auf eine 
missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des Abgeltungs-
steuersatzes geschlossen werden. Dies gilt auch dann, wenn 
aufgrund des Steuersatzgefälles ein Gesamtbelastungsvorteil 
entsteht, da Ehe und Familie bei der Einkünfteermittlung keine 
Vermögensgemeinschaft begründen.

Anmerkung: Nachdem der Sachverhalt einer Darlehensge-
währung unter nahen Angehörigen, wie die Urteile zeigen, 
steuerlich sehr kompliziert sein kann, sollten sich Betroffene 
in jedem Fall vor einer entsprechenden vertraglichen Regelung 
beraten lassen. Eine Stellungnahme des Fiskus fehlt hier noch.

20. Aufzeichnungspflichten für Arbeitneh-
mer ausgeweitet

Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiegesetzes werden 
Arbeitgeber ab 1.1.2015 verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer 
der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spä-
testens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeits-
leistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese 

Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt 
entsprechend für Entleiher, dem ein Verleiher Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt. 

Die Aufzeichnungspflicht gilt für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-, im 
Personenbeförderungs-, im Speditions-, Transport- und damit 
verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei 
Unternehmen der Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsge-
werbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 
Messen und Ausstellungen beteiligen, sowie in der Fleisch-
wirtschaft.

Eine Aufzeichnungspflicht besteht auch für alle geringfügig 
Beschäftigten. Sie gehören zu der Gruppe von Beschäftigten, 
deren Bruttolöhne sich durch den Mindestlohn am stärksten 
erhöhen werden. Zukünftig ist die Zahl der Arbeitsstunden 
begrenzt, wenn der Status der geringfügigen Beschäftigung 
beibehalten werden soll. Aufgrund der statusrechtlich rele-
vanten Verdienstobergrenze kommt der tatsächlich geleiste-
ten Arbeitszeit eine besondere Bedeutung zu. Für kurzfristig 
Beschäftige hat die Aufzeichnung der Arbeitszeit, insbesonde-
re die Zahl der gearbeiteten Tage, aufgrund der sozialversiche-
rungsrechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls eine beson-
dere Bedeutung. Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten 
werden von der Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeits-
stunden ausgenommen.

21. Individueller Lohnsteuerabzug oder 
Pauschalierung der Lohnsteuer mit  
2 % bei Minijobbern? 

Bei der Wahl zwischen der Individualversteuerung und der Ab-
führung der Pauschsteuer kommt es beim 450-€-Minijob auf 
den Einzelfall an. Damit bei der Steuererklärung im folgenden 
Jahr nichts schiefläuft, sollten sich Arbeitgeber und Minijob-
ber frühzeitig über die Vorzüge der jeweiligen Besteuerungs-
form Gedanken machen. Dem Arbeitgeber steht es grund-
sätzlich frei, sich anstelle der individuellen Besteuerung für 
die Abführung der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % zu 
entscheiden. 

In den Fällen, bei denen Arbeitgeber die Pauschsteuer vom 
Lohn des Minijobbers einbehalten, kann es für den Beschäf-
tigten günstiger sein, die Vergütung aus dem 450-€-Minijob 
nach den individuellen Lohnsteuermerkmalen (Steuerklassen) 
zu versteuern. Bei einem Arbeitnehmer mit der Steuerklasse 
I, II, III oder IV fällt keine individuelle Einkommensteuer an, 
wenn daneben keine anderen steuerpflichtigen Einkünfte 
vorhanden sind. Die Besteuerung nach der jeweiligen Steu-
erklasse kann in diesem Fall für den Arbeitgeber bzw. Arbeit-
nehmer günstiger sein als die 2%ige Pauschsteueroption. Dies 
trifft jedoch in der Praxis in nur wenigen Fällen zu! 

Bevor man sich für die Individualversteuerung nach der je-
weiligen Steuerklasse entscheidet, sollte man jedoch abwä-
gen, ob dies die für den Arbeitnehmer günstigere Alternative 
darstellt. Sie kann sich im Nachhinein bei Abgabe der Steu-
ererklärung als nachteilig herausstellen. Dies ist z. B. dann 
der Fall, wenn zu den Einkünften aus dem Minijob weite-
re steuerpflichtige Einkünfte – z. B. aus Kapitalvermögen, 
Vermietung und Verpachtung oder Renten – hinzukommen. 
Bei Ehepaaren besteht die Gefahr, dass der aufgrund der 
Steuerklassenwahl zunächst ohne Steuerabzug ausgezahlte 
Lohn aus dem Minijob eines Ehepartners nach Abgabe der 
Steuererklärung durch die Zusammenveranlagung im Nach-
gang höhere Steuer als die Pauschsteuer auslöst.
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22. Recht auf Urlaub für Minijobber

Arbeitnehmer, die einen Minijob ausüben, gelten nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz als Teilzeitbeschäftigte und 
haben damit wie jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten 
Erholungsurlaub. Bei einer 6-Tage-Woche beträgt der gesetzli-
che Urlaubsanspruch mindestens 4 Wochen bzw. 24 Werktage 
im Jahr, die tatsächliche Anzahl der Urlaubstage muss jedoch 
auf die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten 
wöchentlichen Werktage umgerechnet werden. 

Berechnung des Urlaubsanspruchs: Individuelle Arbeitsta-
ge pro Woche x 24 : 6 = Urlaubstage. Da Minijobber wegen 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht ohne sachlichen 
Grund benachteiligt werden dürfen, kann der Urlaubsanspruch 
höher ausfallen, wenn der Arbeitgeber ihren vollzeitbeschäf-
tigten Kollegen einen längeren Jahresurlaub gewährt.

Beispiel: Einem Arbeitnehmer, der 5 Tage die Woche arbeitet, 
stehen 20 Urlaubstage (5 × 24 : 6) im Jahr zu, auch wenn er 
insgesamt nur 10 Stunden die Woche arbeitet. Leistet er diese 
10 Stunden dagegen an 2 Werktagen in der Woche ab, stehen 
ihm nur 8 Urlaubstage zur Verfügung (2 × 24 : 6).

23. „Business-Kleidung“ nicht steuerlich als 
Berufskleidung abziehbar

Kosten für „typische Berufskleidung“ sind als Werbungskosten 
abziehbar. Sie liegt vor, wenn sie ihrer Beschaffenheit nach 
objektiv nahezu ausschließlich für die berufliche Verwendung 
bestimmt und wegen der Eigenart des Berufs nötig ist. 

Die Anschaffung „bürgerlicher Kleidung“ führt selbst dann 
nicht zum Werbungskostenabzug, wenn kein Zweifel besteht, 
dass die konkreten Kleidungsstücke so gut wie ausschließlich 
im Beruf getragen werden. 

Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Finanzgerichts 
Hamburg vom 26.3.2014 ist das Tragen von Business-Kleidung 
(im entschiedenen Fall die Kosten für Anzüge, Hosen, Hem-
den, Schuhe eines Rechtsanwalts) der allgemeinen Lebensfüh-
rung zuzurechnen – und die Kosten der Beschaffung demnach 
nicht steuerlich ansetzbar –, weil es auch dem menschlichen 
Bedürfnis nach Bekleidung Rechnung trägt und eine private 
Nutzungsmöglichkeit bei gelegentlichen besonderen privaten 
Anlässen objektiv nicht ganz oder jedenfalls nicht nahezu aus-
geschlossen werden kann.

24. Steuerlich unangemessener Fahrzeug-
aufwand eines Freiberuflers

Das Einkommensteuergesetz legt keine betragsmäßige Ober-
grenze für Pkw-Anschaffungskosten fest. Hohe Pkw-Anschaf-
fungskosten werden jedoch von den Finanzämtern regelmäßig 
mit Argwohn betrachtet und teilweise als nicht abzugsfähige 
Kosten der privaten Lebensführung qualifiziert. 

Ob und in welcher Höhe betrieblich veranlasste Aufwendun-
gen angemessen oder unangemessen sind, kann nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nur nach 
dem Verhältnis des jeweiligen Einzelfalls beurteilt werden. 

Die Bedeutung des Repräsentationsaufwandes für den Ge-
schäftserfolg wird regelmäßig als Hauptargument für die Be-
urteilung der Angemessenheit der Aufwendungen angegeben.

Mit Urteil vom 29.4.2014 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass Kosten für betriebliche Fahrten mit einem 
Kraftfahrzeug selbst dann – dem Grunde nach – betrieblich 
veranlasst sind, wenn die Aufwendungen für die Anschaffung 
unangemessen sind. Die Grenzen für den Abzug unangemes-
sener Aufwendungen gelten auch für die Beschaffung „aus-
schließlich betrieblich“ genutzter Pkw. 

Kfz-Aufwendungen sind nach Auffassung des BFH wegen 
des absolut geringen betrieblichen Nutzungsumfangs (z. B. 
bei einem Zweit- oder Drittfahrzeug) sowie wegen fehlenden 
Einsatzes in der berufstypischen Betreuung einerseits und des 
hohen Repräsentations- sowie privaten Affektionswerts (hier 
ein Luxussportwagen) für seine Nutzer andererseits unange-
messen. 

In seiner Entscheidung sah der BFH es aber als zulässig an, zur 
Berechnung des angemessenen Teils der Aufwendungen auf 
durchschnittliche Fahrtkostenberechnungen für aufwendigere 
Modelle gängiger Marken der Oberklasse in Internetforen (im 
entschiedenen Fall 2 € je Fahrtkilometer) zurückzugreifen.

25. Änderung bei der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers 

Nach dem Umsatzsteuergesetz ist der Leistungsempfänger für 
Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung 
von Bauwerken dienen (Bauleistungen) – mit Ausnahme von 
Planungs- und Überwachungsleistungen – Steuerschuldner 
der Umsatzsteuer. Dabei muss er selbst Unternehmer sein und 
derartige Bauleistungen erbringen. Hierzu gehören auch die 
Leistungen eines Bauträgers (Unternehmer, der eigene Grund-
stücke zum Verkauf bebaut), soweit sie als Werklieferungen 
erbracht worden sind.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung und aufgrund der 
Neuregelungen durch das sog. „Kroatiengesetz“ ergibt sich 
daher für die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
Folgendes:

Regelung bis 14.2.2014: Der Leistungsempfänger muss Bau-
leistungen nachhaltig erbringen. Das gilt dann, wenn der 
Unternehmer mindestens 10 % seines Weltumsatzes als Bau-
leistungen erbracht hat. Außerdem war es unbeachtlich, für 
welche Zwecke der Leistungsempfänger die bezogene Bauleis-
tung konkret verwendete. 

Regelung ab 15.2.2014: Der Bundesfinanzhof entschied mit 
Urteil vom 22.8.2013, dass die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers nur in Betracht kommt, wenn er die 
an ihn erbrachte Leistung selbst für eine (steuerpflichtige) 
Bauleistung weiterverwendet. Da der Leistungsempfänger im 
Streitfall – ein Bauträger – die empfangene Bauleistung nicht 
selbst zur Erbringung einer Bauleistung verwendet hat, kam 
die Übertragung der Steuerschuldnerschaft nicht in Betracht. 
Grundsätzlich empfahl es sich hier deshalb, sich eine Freistel-
lungsbescheinigung vom Leistungsempfänger und bei jeder 
Bauleistung die Versicherung von diesem einzuholen, dass die 
Leistung als Bauleistung weiterverwendet wird.

Regelung ab 1.10.2014: In der Praxis ist es für den leistenden 
Unternehmer nicht immer erkennbar, ob ein Unternehmer, an 
den Bauleistungen erbracht werden, tatsächlich ein Unterneh-
mer ist, der auch solche Leistungen erbringt. Noch weniger 
kann der leistende Unternehmer wissen, ob der Leistungsemp-
fänger die bezogene Bauleistung selbst für eine steuerpflichti-
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ge Bauleistung verwendet. Die Folge: häufige und ungewollte 
Fehleinschätzungen und damit verbunden fehlerhafte Rech-
nungen und ggf. Risiken der Umsatzbesteuerung bzw. beim 
Vorsteuerabzug.

Im Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den 
Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften wurde nunmehr eindeutig darauf abgestellt, 
dass der Leistungsempfänger Steuerschuldner für eine an ihn 
erbrachte Bauleistung ist, wenn er selbst nachhaltig Bauleis-
tungen ausführt. 

Bitte beachten Sie: Unter diese Regelung fallen zwar auch 
sog. Bauträger, wenn diese mehr als 10 % ihres Weltumsat-
zes als eigene Bauleistungen erbringen. Die reinen Bauträger 
– also Unternehmer, die Grundstücke veräußern, die sie vorher 
bebaut haben, aber ansonsten keine oder nur ganz geringe 
Bauleistungen erbringen – fallen nicht unter das Verfahren 
(auch wenn dies vom Bundesrat gefordert war).

Um dem leistenden Unternehmer den Nachweis zu erleichtern, 
dass sein Leistungsempfänger nachhaltig tätig wird, sieht das 
Gesetz vor, dass die zuständige Finanzbehörde dem Leistungs-
empfänger eine auf 3 Jahre befristete „besondere“ – von der 
Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG unabhängige – 
Bescheinigung (USt 1 TG) ausstellt, aus der sich die nachhalti-
ge Tätigkeit des Unternehmers ergibt. 

Bei Verwendung der Bescheinigung geht die Steuerschuldner-
schaft auch dann auf den Leistungsempfänger über, wenn die 
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben. Gleichzeitig wird 
gesetzlich klargestellt, dass der Leistungsempfänger auch 
dann Steuerschuldner ist, wenn er die an ihn im Einzelfall er-
brachte Dienstleistung nicht zur Ausführung einer Bauleistung 
verwendet.

Anmerkung: Jedem Bauleistenden wird hiermit empfohlen 
sich eine erforderliche Bescheinigung (Vordruckmuster USt 1 
TG) vom Finanzamt zu besorgen.

Einbeziehung bestimmter Metalle: Ab 1.10.2014 werden 
erstmals auch Edelmetalle und unedle Metalle sowie Selen 
und Cermets in das Reverse-Charge-Verfahren einbezogen. 
Dabei handelt es sich um Erscheinungs- und Verarbeitungsfor-
men von Metallen wie Gold, Silber, Aluminium, Bronze, aber 
auch Roheisen, Blei und weitere unedle Metalle. Für diese Lie-
ferungen wird durch die Neuregelung der Leistungsempfänger 
Steuerschuldner, wenn er Unternehmer ist. Klargestellt wird 
auch, dass bei Lieferungen von Schrott, Altmetallen und Abfall 
oder von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen oder Cermets, 
für die die Voraussetzungen der Differenzbesteuerung vorlie-
gen und der Unternehmer diese Regelung auch anwendet, der 
Leistungsempfänger nicht Steuerschuldner wird.

Einbeziehung von Tablet-Computern und Spielekonsolen: 
Mit Wirkung vom 1.10.2014 wird der Anwendungsbereich der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für Lieferun-
gen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkrei-
sen auf Lieferungen von Tablet-Computern und Spielekonso-
len ergänzt. Voraussetzung ist, dass die Summe der für die 
Lieferung in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt.

Übergangsregelung: Mit Schreiben vom 26.9.2014 räumt das 
Bundesfinanzministerium eine Übergangsfrist ein. Danach 
wird es – bei Lieferungen von Tablet-Computern, Spielekon-
solen, Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die 
nach dem 30.9.2014 und vor dem 1.1.2015 ausgeführt werden 

– beim leistenden Unternehmer und beim Leistungsempfänger 
nicht beanstandet, wenn die Vertragspartner einvernehmlich 
noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unterneh-
mers ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe 
versteuert wird.

26. Änderung ab 2015 bei der  
Künstlersozialabgabe

Viele Betriebe bezahlten in der Vergangenheit die Künstler-
sozialabgaben – aus Unwissenheit und/oder weil sie sich von 
dem Begriff haben täuschen lassen – nicht, obwohl sie dazu 
verpflichtet wären. Abgabepflichtig sind i. d. R. Unternehmen 
unabhängig von ihrer Rechtsform, die typischerweise als Ver-
werter künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistun-
gen tätig werden, wie z. B. Verlage, Presseagenturen usw. 

Aufgrund einer sog. „Generalklausel“ kann jedoch jedes Un-
ternehmen abgabepflichtig werden, wenn es „nicht nur ge-
legentlich“ selbstständige künstlerische oder publizistische 
Leistungen für Zwecke seines Unternehmens in Anspruch 
nimmt und damit Einnahmen erzielen will. Nicht abgabe-
pflichtig sind Zahlungen an juristische Personen, also z. B. an 
eine Kapitalgesellschaft. Problematisch ist dabei die Formulie-
rung „nicht nur gelegentlich“.

Mit dem Gesetz zur Stabilisierung der Künstlersozialabgabe 
wurde der Begriff der „nicht nur gelegentlichen“ Auftragser-
teilung durch eine sogenannte Bagatellgrenze von 450 € im 
Kalenderjahr konkretisiert. Gleichzeitig werden Arbeitgeber, 
die als abgabepflichtige Verwerter bei der Künstlersozialkasse 
erfasst sind, regelmäßig im Rahmen der turnusmäßig statt-
findenden Arbeitgeberprüfungen auch im Hinblick auf die 
Künstlersozialabgabe geprüft. Dasselbe gilt für Arbeitgeber 
mit mindestens 20 Beschäftigten. Bei Arbeitgebern mit we-
niger als 20 Beschäftigten wird ein jährliches Prüfkontingent 
gebildet. Die Künstlersozialabgabe wird bei mindestens 40 % 
dieser Arbeitgeber mitgeprüft. 

Die Überwachung der Künstlersozialabgabe wurde – neben 
der Künstlersozialkasse (KSK) – den Trägern der Rentenver-
sicherung übertragen, die nunmehr verpflichtet sind, bei den 
Arbeitgebern die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der 
Künstlersozialabgabe zu prüfen. Die Abgabepflicht wird da-
durch sicherlich intensiver durchleuchtet.

Der betroffene Unternehmer hat für das laufende Kalender-
jahr monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Zum 31.3. des 
Folgejahres sind die im abgelaufenen Jahr an selbstständige 
Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte auf dem hierfür 
vorgesehenen Formular an die KSK zu melden. Anhand dieser 
Meldung erfolgt dann eine Abrechnung für das Vorjahr. Das 
entsprechende Formular kann auf der Internet-Seite der KSK 
heruntergeladen oder auch online ausgefüllt werden. Der Bei-
tragssatz für 2014 beträgt 5,2 % und bleibt auch für das Jahr 
2015 stabil. 

Anmerkung: Da beispielsweise die Druckkosten einer Wer-
bebroschüre bzw. eines Flyers nicht zu den abgabepflichtigen 
Leistungen gehören, sollten alle Positionen auf einer Rech-
nung gesondert aufgeführt und abgerechnet werden.

Bitte beachten Sie! Die Rechtmäßigkeit der Künstlersozial-
versicherung wird grundsätzlich in Zweifel gezogen. Entspre-
chende Bescheide sollten ggf. offen gehalten werden.
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer

27. Steuerliche Anerkennung inkongruenter 
(abweichender) Gewinnausschüttungen

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 19.8.1999 entschie-
den, dass von den Beteiligungsverhältnissen abweichende 
inkongruente Gewinnausschüttungen und inkongruente Wie-
dereinlagen vom Finanzamt anzuerkennen sind und grund-
sätzlich auch dann keinen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch 
darstellen, wenn andere Gründe für solche Maßnahmen nicht 
erkennbar sind. 

Nach Mitteilung des Bundesfinanzministeriums im Schreiben 
vom 17.12.2013 setzt die steuerliche Anerkennung einer in-
kongruenten Gewinnausschüttung zunächst voraus, dass eine 
vom Anteil am Kapital abweichende Gewinnverteilung zivil-
rechtlich wirksam bestimmt ist. 

Dies ist bei einer GmbH der Fall, wenn eine der folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt ist: 

 » Es wurde im Gesellschaftsvertrag ein anderer Maßstab der 
Verteilung als das Verhältnis der Geschäftsanteile im Ge-
sellschaftsvertrag festgesetzt. 

 » Für eine nachträgliche Satzungsänderung zur Regelung 
einer ungleichen Gewinnverteilung ist die Zustimmung 
aller beteiligten Gesellschafter erforderlich. 

 » Oder die Satzung enthält anstelle eines konkreten Ver-
teilungsmaßstabs eine Klausel, nach der alljährlich mit 
Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter oder 
einstimmig über eine von der satzungsmäßigen Regelung 
abweichende Gewinnverteilung beschlossen werden kann, 
und der Beschluss ist mit der in der Satzung bestimmten 
Mehrheit gefasst worden.

Einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten will 
die Finanzverwaltung bei Vereinbarung einer inkongruenten 
Gewinnausschüttung nicht annehmen, wenn für die vom ge-
setzlichen Verteilungsschlüssel abweichende Gewinnvertei-
lung beachtliche wirtschaftlich vernünftige außersteuerliche 
Gründe „nachgewiesen“ werden. Diese Prüfung soll unter Zu-
grundelegung der besonderen Umstände des Einzelfalls vor-
genommen werden. Von einem Indiz für eine unangemessene 
Gestaltung geht sie jedoch dann aus, wenn die Gewinnvertei-
lungsabrede nur kurzzeitig gilt oder wiederholt geändert wird.

28. Geschäftsführer haften (fast) immer 
für steuerliche Pflichten

In einem vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) rechtskräftig 
entschiedenen Urteil vom 10.12.2013 ging es um die Frage, ob 
der Geschäftsführer für nicht an das Finanzamt abgeführte 
Lohnsteuern haftet. 

Im entschiedenen Fall waren der Steuerpflichtige und Herr 
H. Geschäftsführer einer GmbH. Im Jahr 2010 wurde für die 
beschäftigten Arbeitnehmer für mehrere Monate keine Lohn-
steuer an das Finanzamt abgeführt. Da Vollstreckungsmaß-
nahmen in das Vermögen der Arbeitgeberin (= Gesellschaft) 
erfolglos geblieben waren, nahm das Finanzamt den Steu-
erpflichtigen mit einem sog. Haftungsbescheid in Anspruch. 

Auch Herr H. wurde – allerdings in geringerem Umfang – zur 
Haftung herangezogen. 

Die Klage vor dem Finanzgericht wurde als unbegründet zu-
rückgewiesen. Der Steuerpflichtige sei Geschäftsführer und 
hafte daher als gesetzlicher Vertreter. Er könne sich auch 
nicht auf die geltend gemachte interne Aufgabenverteilung 
zwischen ihm und dem Mitgeschäftsführer H. berufen. Grund-
sätzlich gelte das Prinzip der Gesamtverantwortung eines je-
den gesetzlichen Vertreters. 

Durch eine entsprechende Geschäftsverteilung kann die 
Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers begrenzt werden. 
Dies erfordert allerdings eine im Vorhinein getroffene, ein-
deutige – und deshalb schriftliche – Klarstellung, welcher 
Geschäftsführer für welchen Bereich zuständig ist.

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass im Haftungsfall jeder 
Geschäftsführer auf die Verantwortlichkeit eines anderen 
verweist. Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, eindeutigen 
und schriftlichen Aufgabenverteilung muss der nicht mit den 
steuerlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft betraute Ge-
schäftsführer einschreiten, wenn die Person des Mitgeschäfts-
führers oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dies 
erfordert, z. B. in finanziellen Krisensituationen. 

Das schuldhafte Verhalten lag darin, dass der Geschäftsfüh-
rer nicht darauf hingewirkt hatte, dass die Löhne nur gekürzt 
ausgezahlt worden sind. Dann hätte nämlich die – auf die ge-
kürzten Löhne entfallende – Lohnsteuer aus dem verbleiben-
den Geld ordnungsgemäß einbehalten und an das Finanzamt 
abgeführt werden können.

29. Erdienenskriterien für Pensionszusagen 
bei mittelbarer Erhöhung

Bei Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nimmt 
der Bundesfinanzhof (BFH) eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung (vGA) an, wenn die GmbH einem gesellschaftsfremden 
Geschäftsführer unter ansonsten vergleichbaren Umständen 
keine entsprechende Zusage erteilt hätte. 

Bei einer Pensionszusage zugunsten eines Gesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH muss die begünstigte Person 
während der ihr voraussichtlich verbleibenden Dienstzeit den 
Versorgungsanspruch noch erdienen können. Das wird dann 
nicht angenommen, wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und 
dem vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand nur noch eine 
derart kurze Zeitspanne liegt, in der der Versorgungsanspruch 
vom Begünstigten nicht mehr erdient werden kann. 

Ein Versorgungsanspruch ist von einem beherrschenden Ge-
sellschafter-Geschäftsführer (Beteiligung über 50 %) grund-
sätzlich nur dann erdienbar, wenn zwischen der Erteilung der 
Pensionszusage und dem vorgesehenen Eintritt in den Ruhe-
stand ein Zeitraum von mindestens 10 Jahren liegt. Bei ei-
nem nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist 
ein Versorgungsanspruch grundsätzlich nur dann erdienbar, 
wenn dieser Zeitraum zwar mindestens 3 Jahre beträgt, der 
Gesellschafter-Geschäftsführer dem Betrieb aber mindestens 
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12 Jahre angehört. Werden die Fristen unterschritten, sind 
sämtliche Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als vGA 
zu behandeln.

Für eine nachträgliche Erhöhung einer erteilten Pensionszusa-
ge durch Anhebung des Bemessungssatzes vom ruhegehalts-
fähigen Gehalt gelten dieselben Maßstäbe wie für Erstzusagen 
auf eine Versorgungsanwartschaft. Eine nachträgliche Zusage 
ist danach eigenständig auf ihre Erdienbarkeit zu prüfen. 

In einem vom Finanzgericht Düsseldorf (FG) am 9.12.2013 
entschiedenen Fall wurden mittelbar die Pensionsansprüche 
durch Erhöhung der bemessungsrelevanten Aktivbezüge ver-
ändert. Das FG ist der Ansicht, dass auch solche „indirekten“ 
Anwartschaftserhöhungen jedenfalls dann an den Erdienbar-
keitsgrundsätzen zu messen sind, wenn die Gehaltssteigerung 
zu einer „spürbaren Anhebung der Anwartschaftszusage zum 
Ende des Berufslebens des Geschäftsführers“ führt. 

30. Verschärfte sozialversicherungsrechtli-
che Statusbeurteilung von Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern einer GmbH

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben das 
Rundschreiben „Statusfeststellung von Erwerbstätigen“ vom 
13.4.2010 überarbeitet, das sich mit der versicherungsrecht-
lichen Beurteilung von Gesellschafter-Geschäftsführern, 
Fremdgeschäftsführern und mitarbeitenden Gesellschaftern 
sowie Geschäftsführern einer Familien-GmbH befasst. Anlass 
für die Überarbeitung sind die Auswirkungen der Urteile des 
Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.8.2012. 
Für Gesellschafter-Geschäftsführer und mitarbeitende Gesell-
schafter gilt daher Folgendes:

 » Gesellschafter-Geschäftsführer: Ein Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, der über mindestens 50 % des Stammka-
pitals verfügt oder aufgrund besonderer Vereinbarungen 
im Gesellschaftsvertrag sämtliche Beschlüsse der anderen 
Gesellschafter verhindern kann (sog. umfassende Sperrmi-
norität), hat auch die Rechtsmacht, Beschlüsse zu verhin-
dern, die sein Dienstverhältnis benachteiligen würden. In 
diesen Fällen scheidet eine Beschäftigung aus.

 » Mitarbeitende Gesellschafter ohne Geschäftsführerfunk-
tion: Für einen mitarbeitenden Gesellschafter ohne Ge-
schäftsführerfunktion ist eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung ausgeschlossen, wenn er über mehr als 
50 % des Stammkapitals verfügt. 

 » Fehlende Rechtsmacht: Eine fehlende Rechtsmacht 
spricht für die persönliche Abhängigkeit des Betroffenen 
und damit ganz regelmäßig für eine abhängige Beschäfti-
gung. Dies ist bei Geschäftsführern mit weniger als 50 % 
Kapitalbeteiligung oder einer nur eingeschränkten Sperr-
minorität, die nicht auf alle Angelegenheiten der Gesell-
schaft Anwendung findet, und bei mitarbeitenden Gesell-
schaftern mit einer Kapitalbeteiligung bis zu 50 % bzw. 
mit einer Sperrminorität der Fall.

 » Fremdgeschäftsführer: Ein Fremdgeschäftsführer einer 
GmbH oder ein Geschäftsführer einer sog. Familien-GmbH, 
der nicht am Stammkapital beteiligt ist, ist grundsätzlich 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

 » Gleichmäßig beteiligte Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer: Die Personenidentität von gleichmäßig bzw. nahezu 
gleichmäßig beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern 
einer GmbH (z. B. mit jeweils 25 % oder mit 32 %, 33 % 
und 35 %) ändert an der Rechtsmacht der Gesellschaf-
ter und der Weisungsgebundenheit der Geschäftsführer 

nichts. Der im Arbeitnehmer-/Arbeitgeberverhältnis als 
fehlend erachtete typische Interessengegensatz bei dieser 
Personenidentität wird vom BSG nicht mehr als geeigne-
tes Abgrenzungskriterium angesehen.

 » Gesamtabwägung bei gänzlich atypischen Fällen: Spricht 
zunächst allein die fehlende Rechtsmacht für eine abhän-
gige Beschäftigung, kann sich bei der weiteren Gesamtab-
wägung herausstellen, dass ein gänzlich atypischer Son-
derfall vorliegt. Das Vorliegen eines solchen atypischen 
Sonderfalls muss im Einzelfall nachgewiesen werden.

Anmerkung: Um Zweifelsfälle rechtssicher zu klären, bietet 
es sich an, ein optionales Statusfeststellungsverfahren bei der 
Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund durch-
zuführen. Je früher dieses beantragt wird, umso eher besteht 
hier Rechtssicherheit. 

31. Das Kirchensteuer-Abzugsverfahren  
bei der GmbH ab 1.1.2015

Zum 1.1.2015 wird ein „automatisiertes Verfahren“ zum Ab-
zug von Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträ-
ge eingerichtet. Davon sind auch Kapitalgesellschaften – mit 
einigen Ausnahmen – betroffen, die Ausschüttungen an na-
türliche Personen als Gesellschafter leisten.

Um die Voraussetzungen zu schaffen, am Verfahren zum Kir-
chensteuerabzug teilnehmen zu können, muss zwingend eine 
Registrierung und einhergehende Zertifizierung beim Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) über das BZStOnline-Portal 
(BOP) durchgeführt werden. 

Grundsätzlich muss die GmbH zur Vorbereitung des automa-
tischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer ein-
mal jährlich in der Zeit vom 1.9. bis 31.10. beim BZSt die 
Religionszugehörigkeit aller Anteilseigner abfragen und auf 
Basis der bereitgestellten Informationen die auf die Abgel-
tungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das 
Finanzamt abführen. Für das Einführungsjahr 2015 werden die 
Schnittstellen jedenfalls auch noch im November 2014 Daten-
sätze entgegennehmen und beantworten.

Wer seine Konfession nicht weitergeben will, kann für die Zu-
kunft einen Sperrvermerk beim BZSt beantragen. Die kirchen-
steuerlichen Pflichten sind in diesem Fall direkt gegenüber 
dem Fiskus über die Einkommensteuererklärung zu erfüllen. 
Diese Steuerpflichtigen müssen also wie bisher eine Steuerer-
klärung abgeben und die Anlage KAP ausfüllen.

32. Bis 31.12.2014 Jahres abschluss 2013 
veröffentlichen 

Zum 31.12.2014 endet die Frist zur Veröffentlichung des Jah-
resabschlusses für die GmbH/GmbH & Co. KG. beim elektro-
nischen Bundesanzeiger. 

Für Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft oder einer Personenhandelsgesellschaft ohne voll haf-
tende natürliche Personen (z. B. GmbH & Co KG) organisiert 
sind, gibt es Erleichterungen. Von der Entlastung können alle 
Kleinstkapitalgesellschaften profitieren, die an zwei aufein-
anderfolgenden Abschlussstichtagen 2 der 3 nachfolgenden 
Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis 700.000 €, 
Bilanzsumme bis 350.000 € sowie durchschnittlich 10 be-
schäftigte Arbeitnehmer.



 S. 14Steuerliche Informationen zum Jahreswechsel 2014/2015

33. Einführung des Mindestlohns  
ab 1.1.2015 – Handlungsbedarf  
insbesondere bei Minijobs 

Zum 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 € auch für Mini-
jobs und in Privathaushalten – nach einer Einführungsphase 
mit Ausnahmen – für alle in Deutschland tätigen Beschäftig-
ten. 

Ausnahmen: In der Einführungsphase bis zum 31.12.2017 sind 
tarifliche Abweichungen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
erlaubt. Ausgenommen vom Mindestlohn sind z. B. Jugend-
liche unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss, Zeitungszustel-
ler (mit einer Übergangsregelung) und Praktikanten, die sog. 
Pflichtpraktika ausüben. 

Auch bei freiwilligen Praktika – sog. Orientierungspraktika – 
die nicht länger als 3 Monate dauern, besteht kein Anspruch 
auf den Mindestlohn. Eine echte ehrenamtliche Tätigkeit stellt 
keine Arbeit im Sinne dieses Gesetzes dar. Entsprechend steht 
Personen, die ein Ehrenamt innehaben, kein Mindestlohn zu. 

Bei Auszubildenden wird die Entlohnung weiter nach dem 
Berufsbildungsgesetz geregelt. Um Langzeitarbeitslosen den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, kann bei ihnen 
lediglich in den ersten 6 Monaten vom Mindestlohn abgewi-
chen werden.

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, 
sollte es noch 2014 rechtzeitig prüfen, ob durch das Gesetz 
zur Stärkung der Tarifautonomie geregelten Mindestlohns 
die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei be-
schäftigten Minijobbern überschritten wird. Dann würde kein 
beitragsfreier Minijob mehr vorliegen. Hierbei sind auch Ein-
malzahlungen zu berücksichtigen.

Beispiel: Das Unternehmen beschäftigt 2014 für 50 Stunden 
im Monat einen Minijobber zu einem Stundenlohn von 8 €. 
Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 400 €. 
Während 2014 die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem 
Jahresentgelt von 5.200 € noch unterschritten wird, hat der 
Mindestlohn 2015 zur Folge, dass diese Grenze um 100 € über-
schritten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei 5.500 €. 
Somit ist das Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig.

Ratsam ist es also bereits 2014 bei betroffenen Verträgen die 
Weichen zu stellen, um eine Versicherungspflicht der Tätig-
keiten zu vermeiden. Dies lässt sich beispielsweise durch eine 
entsprechende Reduzierung der vertraglichen Arbeitsstunden 
oder durch die Kappung von Einmalzahlungen  (z. B. Weih-
nachtsgeld/Sonderzahlung) erreichen. 

34. Bundesverfassungsgericht entscheidet 
zur Erbschaft- und Schenkungsteuer

Mit Beschluss vom 27.9.2012 legte der Bundesfinanzhof (BFH) 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage vor, ob das 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) in der im Jahr 

2009 geltenden Fassung wegen Verstoßes gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz verfassungswidrig ist.

Er ist der Auffassung, dass Teile des ErbStG gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz verstoßen, weil die darin vorgesehe-
nen Steuervergünstigungen in wesentlichen Teilbereichen von 
großer finanzieller Tragweite über das verfassungsrechtlich 
gerechtfertigte Maß hinausgingen. Im Einzelnen stützt er sei-
ne Vorlage auf folgende Gesichtspunkte:

 » Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verscho-
nung des Erwerbs von Betriebsvermögen, land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapitalge-
sellschaften oder Anteilen daran stellt eine nicht durch 
ausreichende Gemeinwohlgründe gerechtfertigte und da-
mit verfassungswidrige Überprivilegierung dar. 

 » Das ErbStG ermöglicht es Steuerpflichtigen, durch recht-
liche Gestaltungen nicht betriebsnotwendiges Vermögen, 
das den Begünstigungszweck nicht erfüllt, in unbegrenz-
ter Höhe ohne oder mit nur geringer Steuerbelastung zu 
erwerben. 

 » Die zusätzlich zu den Freibeträgen anwendbaren Steuer-
vergünstigungen zusammen mit zahlreichen anderen Ver-
schonungen führen dazu, dass die Steuerbefreiung die Re-
gel und die tatsächliche Besteuerung die Ausnahme sind. 

Anmerkung: Das BVerfG verhandelte mündlich am 8.7.2014 
zur Erbschaftsteuer. Eine Entscheidung sollte noch vor Jahres-
ende getroffen werden. Sie lag bei Ausarbeitung dieses Schrei-
bens noch nicht vor. 
Was können die betroffenen Steuerpflichtigen noch tun? Es 
stellt sich die Frage, inwieweit das BVerfG den Überlegungen 
des BFH folgt. Geht man davon aus, besteht für betroffene 
Steuerpflichtige unter Umständen erheblicher Handlungs- und 
qualifizierter Beratungsbedarf. Entsprechende Steuerbeschei-
de sollten ggf. in Absprache mit uns offengehalten werden. 
Auch sollten Sie bei Bedarf ein Vorziehen von Betriebsvermö-
gensübertragungen mit uns besprechen.

35.  „Mini-One-Stop-Shop“ – Neuregelung 
der Umsatzsteuer auf elektronische 
Dienstleistungen ab 1.1.2015

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im europäi-
schen Ausland beispielsweise ein E-Book, fällt künftig die Um-
satzsteuer in Deutschland an und nicht mehr im Heimatstaat 
des Anbieters. Denn innerhalb der Europäischen Union un-
terliegen ab dem 1.1.2015 Telekommunikations-, Rundfunk-, 
Fernseh- und auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleis-
tungen an private Kunden im Wohnsitzstaat des Kunden der 
Umsatzsteuer. 

Damit Unternehmen ihren Melde- und Erklärungspflichten 
nicht in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein-
zeln nachkommen müssen, wird die Verfahrenserleichterung 
des „Mini-One-Stop-Shop“ eingeführt.

Deutsche Unternehmen können dafür seit dem 1.10.2014 beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Teilnahme an der 
Verfahrenserleichterung „Mini-One-Stop-Shop“ für die Um-

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende
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satzsteuer auf elektronische Dienstleistungen beantragen. Die 
Antragstellung ist im Online-Portal des BZSt unter https://www.
elsteronline.de/bportal/bop/Oeffentlich.tax möglich.

Registrierte Unternehmen können über das BZSt Online-Portal 
Umsatzsteuererklärungen übermitteln (Besteuerungszeitraum 
ist das Kalendervierteljahr) und berichtigen, ihre Registrie-
rungsdaten ändern sowie sich vom Verfahren abmelden. Sie 
können damit die in den übrigen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union ausgeführten Umsätze, die unter die Neurege-
lung fallen, zentral beim BZSt erklären und die Steuer insge-
samt entrichten.

36. Termin Abgeltungsteuer:  
Bis 15.12.2014 ggf. Verlustbeschei-
nigung bei der Bank beantragen

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
wurden, Verluste erzielt, werden diese von den Banken au-
tomatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlustausgleich 
zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. unter-
schiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung 
kann nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der 
Bank beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende 
Jahr ist bis spätestens 15.12.2014 zu verlangen. 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird der ausge-
wiesene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um 
eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der 
Einkommensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden 
soll, hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns 
besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung kann sich u. a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr 
Kapitalerträge bei Banken erzielt werden, die mit Kapitaler-
tragsteuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen Banken 
verrechnet werden können. 

37. Anschaffung geringwertiger  
Wirtschaftsgüter

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaffung/Her-
stellung sofort abgeschrieben werden. 

Ist dies der Fall, sind GWG, die den Betrag von 150 € überstei-
gen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, 
diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entschei-
det sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG 
unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die allge-
meinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 150 € und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sam-
melposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenom-
men werden. Der Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter 
unter 150 € in den Sammelposten aufnehmen.

Anmerkung: Das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder 
den Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr ange-

schafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € kann nur 
einheitlich ausgeübt werden.

38. Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirt-
schaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen 
in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 
werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 
er wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevan-
ten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 
235.000 € bzw. 125.000 € bei Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft; die Gewinngrenzen bei Einnahme-Überschuss-
Rechnern beträgt 100.000 €. 

39. Investitionsabzugsbetrag in Anspruch 
nehmen - wenn sinnvoll

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag 
darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2015 
eine Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hier-
für kann er bereits für 2014 einen Investitionsabzugsbetrag 
in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in 
Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt. 
Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für 
die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderli-
che steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Schafft er im 
Jahr 2015 die Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonder-
abschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd 
ansetzen.

Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte 
Anschaffung/Herstellung und die später tatsächlich durchge-
führte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung 
des Investitionsabzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rück-
gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zins-
aufwendungen

40. Investitionsabzugsbetrag auch für  
einen betrieblichen Pkw

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. 
voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begüns-
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tigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 
nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr 
des Erwerbes und im Folgejahr). 

Des Weiteren muss der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut 
in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner 
Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angeben. Unter diesen 
Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für 
einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestell-
te GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige 
betriebliche Nutzung. 

41. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebsveran-
staltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € 
(kein Bargeld!) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung 
und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. 

Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2015 will der Gesetzgeber 
den Betrag auf 150 € anheben. Die Zuwendungen sind mit 
den anteilig auf den Arbeitnehmer und dessen Begleitperso-
nen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers anzusetzen.

Zu den Aufwendungen sollen nunmehr alle Aufwendungen des 
Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer zählen, unabhängig 
davon ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar 
sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den 
Gemeinkosten der Betriebsveranstaltung handelt. 

Bei Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte Betrag dem 
Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch 
durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden; 
dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

42. Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen 
Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jah-
resende überreichen, kann er eine besondere Pauschalbesteu-
erung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu 
einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) 
pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversiche-
rungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für 
Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

43. Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusam-
menarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit 
kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, 
die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  
Kunden, Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausga-
ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände 
pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der 
Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht über-
steigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger 
im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Ge-
samtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugs-
möglichkeit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus 
davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hier-
für entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der 
Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im 
Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-
wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den 
Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit 
und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im 
Wert bis 40 € müssen nicht pauschal besteuert werden. Über-
steigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht als Be-
triebsausgabe absetzbar!

44. Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen 
nach dem 31.12.2014 vernichtet werden: 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bi-
lanzen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Pos-
ten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2005, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2005 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-
lagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2009 entstanden 
sind.

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und 
soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


